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. 11- .300l!· der Beilagen zu den Stenographic;chcn Protokollen des Natio.nalrates 

B UND E S M I N 1 S TE R I UM XIV. Gesetzgebungsperiode 

FüR WIEN. am 1. März 1977 
.. AUSW ÄRTIGE ANGELEGEl'1HEITEN 
. .. Zl. 3000.07/40-I.2/77 

Anfrage der Abgeordneten DDr. KÖNIG 
und Genossen an den Bundesminister 

'. für Auswärtige Angelegenheiten be
tr. effend den sog;enannten UNIDO-
Würger (Nr. 931jJ)· . 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

9f1/AB 

. 1977 -03- 0 ,. 
zu 'lll .. J 

Parlament 
1 017 ~'lien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DDr. KÖNIG und 
Genossen haben am 26. Jänner 1977un.ter der Nr. 931/J-NR/77 
an mich eine schriftliche Anfrage betreffend den soge-

. nannten UNIDO-vrürger gerichtet, vIelehe den folgenden ~iort
laut hat: 

"1) Wurden Sie mit dem gegenständlichen Fall befaßt? 

2) \venn dies nicht der Fall war, ''leIche Schritte hat .. 
das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten auf
grw1d der zahlreichen Zeitungsmeldungen über diesen Fall 
von sich aus unternommen ? 

3) Gehört Herr K.vl.S. noch immer dem Personalstand 
der UNIDO an und befindet er sich ncch in Österreich ? 

4) Welche Möglich.lcei ten sehen Sie im Rahmen Ihrer 
Zuständigkeit, zu erreichen, daß Herr K.1'l.S. Österreich 
verläßt ?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant
worten: 

Zu 1): Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegen
heiten wurde am 6. November 1975 vom Bundesministerium fUr 
Inneres über jenen Vorfall informiert, der sich am 5. Novem
ber 1975 in \'lien 19., Zahnradbahns traBe f ereignet hat. Die
ser Vorfall wurde hierauf der u~IDO zur Kenntnis gebracht. 

Zu 2): Die Beant1.'1ortung dieser Frage erübrigt sich im 
Hinblick auf 1). 
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Zu 3) g Herr K 0 Vi 0 So gehört nich"'c mehr dem Personals tar..d 
der UNIDO an~ die ihn am 6 0 Januar 1976 ordnungsgemäß abge
meldet hat o Lediglich der Vollständigkeit halber sei er-

. wähnt, daß selbst bei einer Weiterverwendung von Herrn Ko itl.S. 

in der UNIDO seine berufliche Stellung kein Verfolgungs- .. 
hlndernisdargestell t hätte g da der Genannte tJurisdiktions
immuni tät nur in bezug auf die von ihm in Ausübung s.einer 
amtlichen Funktionen gemachten mUndlichen und schriftlichen 
Äußerungen und in bezug auf die von ihm in Ausübung seiner 
amtlichen Funktionen gesetzten Handlungen genossen hat. (Ab
schnitt 27 des UNIDO-Amtssitzabkommens, BGBloNr. 245/1967). 

Die Feststellung~ ob sich Herr Ko1'foS" noch immer in 
Österreich befindet 9 fällt nicht in den Zuständigkeitsbe
reich des Bundesministeriums fUr Auswärtige Angelegenheiten. 

Zu 4)g Im Hinblick auf Abschnitt G2,,1 des Teils 2'de!' 
. Anlage zu § 2 des Btffidesministeriengesetzes 1973, BGHI. Nr •.. 
389 11 besitzt das Bu.l1desministerium für Aus\'lärtige Ang81egen
heiten in Angelegenheiten der Entfernung eines Fremden aus 
dem österreichischen Hoheitsgebiet keine Zuständigkeit. 

Der Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten 
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